
Gebührentarif 
 

zur Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Friedeburg 

 
 

Der Rat der Gemeinde Friedeburg hat am ……….. folgenden Gebührentarif für die 
Benutzung der kommunalen Friedhöfe und Friedhofskapellen beschlossen: 
 
A. Einmalige Gebühren 
 

1. Nutzungsrecht an Grabstellen je Grabstelle 

 
a) Einzelgräber 

 
     für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   123,00 € 

     für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr   220,00 € 
 
b) Familiengräber        220,00 € 

 
c) Urnengrabstellen        172,00 € 

 
d) anonyme und halbanonyme Urnengrabstellen   172,00 € 
 
e) anonyme und halbanonyme Reihengrabstellen    258,00 € 

 

Wenn bei Bestattungen zur Wahrung der Ruhefrist die Nutzungszeit der 
Familiengräber oder Urnengrabstellen gemäß den Bestimmungen der 
Friedhofssatzung vom 29.03.1990 in der jeweils geltenden Fassung nicht mehr 

ausreicht, wird für die fehlenden Jahre eine Gebühr in Höhe von 1/30 bzw. 1/20 der 
unter b) und c) aufgeführten Beträge für die Verleihung des Nutzungsrechts pro Jahr 

der Verlängerung erhoben.  
Wird die Nutzungszeit für Einzel-, Familiengräber und Urnengrabstellen nach Ablauf 
der Ruhefrist verlängert, sind für jedes Jahr je Grabstelle 1/30 der unter Punkt a) 

bzw. b) und 1/20 der unter Punkt c) aufgeführten Gebühren zu zahlen. 

Die Gebühren sind auf volle Euro abzurunden. 

 
 
2. Benutzung pro Sterbefall 

 

a) Friedhofskapelle        250,00 € 

b) Totenkammer          85,00 € 
 
 

Weitere Leistungen: 
 

a) Ausheben und Schließen eines Grabes, Abräumen der Kränze 
 
    für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr     84,00 € 

…für Personen vom vollendeten 5. Lebensjahr    360,00 € 
    Urnenbeisetzung          93,00 € 

 



b) Bedienung der Glocken bzw. des Glockenspieles     26,00 € 

 
Solange auf dem Friedhof in Bentstreek die Arbeiten in Nachbarschaftshilfe 

kostenlos verrichtet werden, entfallen die vorstehenden Gebühren. 
 
 
B. Laufende Gebühren 
 

Für jede Grabstelle werden ab dem Kalenderjahr 2012 
jährlich erhoben:            9,00 € 
 

 
C. Gebühren für die Genehmigung zum Aufstellen von Grabmalen 

 

Gebühr je Grabmal          20,00 € 
 

 
 

Die Gebührensätze unter Buchstaben A (Einmalige Gebühren) und C (Gebühren für 
die Genehmigung zum Aufstellen von Grabmalen) treten ab dem 01.07.2011 in 
Kraft. 

 
Die jährliche Unterhaltungsgebühr (Buchstabe B) tritt ab 01.01.2012 in Kraft. 

 
 
 

Friedeburg, den 
 

 
Gemeinde Friedeburg 
Die Bürgermeisterin 

 
 

Emmelmann 


